
 

 1 

3URMHNWGRNXPHQWDWLRQ�
�
$QODJH�����(QWZLFNOXQJ�GHV�$NWLRQVORJRV�

         -  'HU�.RRSHUDWLRQVYHUWUDJ�
�

������� ��
'HU�(QWZXUI�YRP�:635����������������'DV�IHUWLJH�,QIRSODNDW�I�U�GHQ�(LQVDW]�LQ�
)OHQVEXUJ� � � � 6FKOHVZLJ�+ROVWHLQ�
�

�
�
�
    
 
         'DV��EHUDUEHLWHWH��
�������������������������MHW]W�QHXWUDOH�����
������ � �������3ODNDW�
� I�U�DOOH�:DVVHUVFKXW]SROL]HLHQ�
 
 Der Ansprechpartner kann individuell 
 eingedruckt werden. 

�
�

�



 

 2 

��������������������������������� 
�

������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Nach dem Muster der Plakataktion 
entworfener Flyer zur Erhöhung der 
Aufmerksamkeit in den Yachthäfen 
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.RRSHUDWLRQVYHUHLQEDUXQJ 
 
 
 
Zwischen der  
 
 Wasserschutzpolizeidirektion  

Schleswig-Holstein 
 Mühlenweg 166 
 24116 Kiel 
 
und  
 
 Pantaenius Versicherungsmakler 
 Cremon 32  
 20457 Hamburg 
  
 
 
Die Wasserschutzpolizeidirektion Schleswig-Holstein und die Yachtversicherung Pantaenius 
führen eine Sicherheitskooperation zur Verringerung der Diebstahlszahlen im Bereich des 
Wassersportes durch. Hierbei werden die Individualnummern zusätzlich dauerhaft in die 
Außenbordmotoren und nautischen Ausrüstungsgegenstände eingraviert. Die 
Individualnummern werden in einem Bootspass zusammengefasst und dem Eigentümer 
ausgehändigt. Eine Speicherung der Daten erfolgt nicht. 
 
Die Zusammenarbeit der Polizei mit Sponsoren für die Durchführung präventiver 
Maßnahmen ist in den „Leitlinien für polizeiliche Kriminalprävention“, IV GRK – 32.00 vom 
16. November4 1998 geregelt. Die wesentlichen Grundsätze hieraus sind: 
 

- Die Polizeiliche Aufgabewahrnehmung darf nicht beeinträchtigt werden. 
- Grundsätze der Neutralität und Unabhängigkeit dürfen nicht beeinträchtigt werden. 
 
 

Zur Durchführung der Kooperation werden folgende grundsätzliche Vereinbarungen 
getroffen: 
 

1. Die materielle Ausrüstung (Kompressor, Graviergerät, Banner, usw.) 
werden durch Pantaenius gestellt und verbleiben im Eigentum von 
Pantaenius. Die Ausrüstung kann jederzeit zurück gefordert werden. 

 
2. Die finanzielle Abwicklung der Beschaffung und Fortführung liegt 

ausschließlich bei Pantaenius. 
 

3. Pantaenius erhält das Recht, das Firmenlogo auf den Informationsunterlagen 
und Bannern anzubringen. 

 
4. Die Gravieraktionen werden in eigener Zuständigkeit und mit Personal der 

Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein durchgeführt. 
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5. Die Verantwortung der inhaltlichen Gestaltung des Informationsmaterials 
liegt ausschließlich in der Verantwortung der Wasserschutzpolizei 
Schleswig-Holstein. 

 
6. Pantaenius verzichtet auf die werbliche Darstellung seiner Produkte im 

Zusammenhang mit der Sicherheitskooperation. 
 

7. Aus der Kooperationspartnerschaft werden keine Rechte oder Pflichten 
abgeleitet. 

 
8. Die Aktionspartnerschaft kann von beiden Kooperationspartnern jederzeit 

beendet werden. 
 
 
 
 
 
Wasserschutzpolizeidirektion    Pantaenius Versicherungsmakler 
Schleswig-Holstein     Cremon 32 
Mühlenweg 166     20457 Hamburg 
24116 Kiel 
        
Kiel, den:       Hamburg, den 
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Gravieren vor Ort auch unter extremen Bedingungen. 
 
 

      
 

Die auffälligen Aufkleber zeigen erste Wirkung. 
 

      
 
TV-Präsentationen auf der „Hanseboot“ und Kontakt zu ABO-Händlern sind ein 

zusätzlicher Weg zur Information des Sportbootfahrers. 


